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056/99 Wahl der Mitglieder und deren Stellvertre-
ter für den Polizeibeirat

051,99 Vorschlag zur Vergabe von Investmitteh'r
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058i99 Übernahrne cler Starnmanteile der BETA Ab-
bruchsesellschaft mbF{ durch die Arbeits-
förderungs gesel I schaft Premnitz rnbF{

059l99,,Neue Wege der Arbei tsplatzbeschaffung"

0601,99 Veru'altungsvorschlag zut Vergabe vorge-
zogener NtlalJnahmen des Verrnögenshaus-
hal tes 1999

061 199 Wahlpr'üfungsentscheidung über den Wahl-
einspruch des l-Ierrn Hans-Jürgen Lünser
vom 28. 10. 1998 gegen die Feststellung des
Kreiswahlausschusses in der Sitzuns vom
1 5 . 1 0 . r 9 9 8

062199 Richtlinie über die Vergabe von Zuwendun-
gen zur Förderung des Spclrts

063/99 L,ntwicklung der Kindertagesstätten 19991
2000 (Planfbrtschreibung)

064199 Satzung zur Durchführung des Rettungsdien-
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des Planungsverbandes,,Randgebiet Havel-
ländisches Luch"

l. Satzung zur Anderung der Verbandssatzung
des Planungsverbandes,,Teufelsbruch"

l.Satzung zur Anderung der Verbandssatzung
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Ankündigung der geplanten Umstufung der
L 17 bei Strodehne im Landkreis Havelland

Allgemeinverfügung zur Bestimmung des
Fahrweges nach GGVS

Bekanntmachung des Entwurfs der l. Nach-
tragshaushaltssatzung des Landkreises Havel-
land für das Haushaltsjahr 1999

Einladung zur konstituierenden öffentlichen
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Wahlbekanntmachuns - Sozialwahlen

Anlagen

Anlage I - zum Beschluss-Nr. 057/99
Vergabe vcln Investmitteln

Anlage 2 - zum Beschluss- Nr. 064/99
Anlage zur Satzun g zur Durchführung des
Rettungsdienstes im Landkreis Havelland-
Gebührentarif

Anlage 3- Anlage zur Allgemeinverfügung zur Be-
stimmung des Fahrweges nach GGVS
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Beschluss-Nr. 055i99

Wahl eines Beigeordneten

l. Der Kreistag wählt auf Vorschlag des Landrates

Herrn Dieter Kieber,
wohnhaft Breite Str. I d,14627 Elstal.

zum 2. Beigeordneten des Landrates.

2. Herr Kieber leitet als Beigeordneter in seiner Funkti-
on als Dezernent das derzeitige Dezernat Soziales. Ju_
gend, Schule, Kultur und Gesundheit.

3. Die Berufung erfolgt in das hauptamtliche Bearnten-
verhältnis auf Zeit für eine Arntszeit von B Jahren.

Beschluss-Nr. 056/99

Wahl der Mitglieder und deren Stellvertreter für
den Polizeibeirat

Der Kreistag wählt als Mitglieder und deren stellvertre-
ter:

Mitglieder

l. Herr D. Kratzsch
2. Herr D. Lange
3. Herr D. Dombrowski

Stellvertreter

Frau E. Briest
Herr S. Winkel
I lerr  H.-J.  Krenzin

Beschluss-Nr. 057/99

Vorschlag zur Vergabe von Investmitteln nach
g 17 und S 22 GFG 1999

Der Kreistag beschließt, dass der in der Anlage I beige_
fiigte geänderte vorschlag zur vergabe von Investmitteln
des Landkreises Havelland zur Förderung investiver
Schwerpunktrnaßnahmen der Städte und Gemeinden ent-
sprechend dem GFG 1999 umgesetzt wird. Die Umset_
zung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Maßnahmen
allen rechtlichen Erfordernissen sowohl in der vorberei-
tung als auch in der Durchführung entsprechen.

Der Landrat wird en'ächtigt, im Rahrnen der Einzelfail-
prüfung bei Nichtinanspruchnahme der durch den Kreis-
tag bestätigten finanziellen Mittel zu entscheiden iiber

l. eine ur-nverteilung zugunsten anderer clurch die glei-
che Gemeinde beantragten und bestätigten Maßnah_
men. Dies trifftjeweils gesonderl für Maßnahrnen des
g 17 und des g 22 GFG zu.

2. Sofern keine Umverteilung nach pkt. I erfblgen kann,
ist die Prioritätenliste in weirerer Folge in Abhängig_
keit der umsetzbarkeit der beantragten Maßnahrnen
abzaarbeiten. Dies trifft jeweils gesondert ftir Maß_
nahmen des $ 17 und des g 22 zu.

3. Weiterhin wird der Landrat ermächtigt, Rest_ und
Rücklaufrnittel aus den Vorjahren entsprechend der
1999 bestätigten Prioritätenliste des CFG zu verge_
ben. Dies trifft jeweils gesondeft für Maßnahmen des
g 17 und g 22 (ehemals g 20) zu.

vor Erteil'ng der Zuwendungsbescheide ist durch die
städte und Gemeinden. die für Straßenbaumaßnahmen
eine Förderung erhalte', der Nachweis des vorhanden-
seins bestätigter straßenausbaubeitragssatzungen zr.r ltih-
r:en. Sollte der Nachweis nicht gefiihrt werden, wird der
Landrat ermächtigt, nach den punkten I und 2 ebenfalls
eine Urlverteilung vorzunehmen.
Der Zuwendungsbescheid für die Maßnahme ..Emich_

tung der Mehrfeldsporthalle" Rathenow wird in Abhän_
gigkeit der Darstellung der Gesamtfinanzierung des Vor_
habens irn Haushaltsplan 1999 der Stadt Rathenow und
dessen Genehmigu'g durch clie Kommunalaufsichts-
behörde des Landkreises erstellt.

Die Maßnahme "verkehrsübungsplatz" 
Rathen'rv wird

abweichend vom Kreistagsbeschluss zur verfährenswei-
se GFG 1999, der einen 2aoÄigenEigenanteil bei erstma-
lig beantragten Maßnahmen irn ö l7 festschreibt, nur mit
einem 10%igen Eigenmittelanteil eingeord'et. Die Staclt
Rathenow reicht die GFG-Mittel an die Deutsche Ver_
kehrswacht, Kreisverband Ilavelland e. v. über eine enr-
sprechende Rahmenvereinbarung weiter. Dieser gemein_
niitzige Verein kann nur einen l0 % Eieenmittelanteil
finanziell sichern.

Beschluss-Nr. 058/99

Übernahme der Stammanteile der BETA Abbruch-
gesellschaft rnbH durch die Arbeitsförderungs_

gesellsch aft Premnitz mbH

Der Kreistag beschließt. dass der Lanclkreis als Gesell-
schafter der Arbeitsfürderungsgesellschaft premnitz mbH
(30 'Yt) der Übernahme der Statrnrnanteile der BE,TA
Abbruchgesellschalt mbH zustimrnr.

Beschluss-Nr. 059/99

,oNeue Wege der Arbeitsplatzbeschaf,fung..

Der Kreistag beschließt, alle Bemühungen zur Einfüh_
mng des Modellprojektes,,Neue Wege der Arbeitsplatz_

' beschaffung" im l.andkreis Ha'ella'd zu u*terstützen.
Der Landrat wird beauftrast:
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1. eine dbsiclrtserklärung zur Einführung des Modell-
projektes bis spätestens 01.03.1 999 an das }Jundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
zu ricliten.

2. die endgültige Entscheidung über die Einfülrrung des
Projekks zu treffen und diese abhängig zu machen

a) der Einflihrung und von den Bestimntungen des
vom Bundesfamilienrninisterium beabsichtisten
Förderprogranlms.

b) der Plausibilität der Projektziele, die in Abhängig-
keit von den Bedingungen im West- und Ost-
havelland und den Aufgaben bereits vorhandener
wi rtschaft sfü rd ernder Stru kturen ( ö ffentl i che Ver-
waltungen, Vereine usw.) konkret zu benennen
sind.

c) möglichen Kooperationen mit bestehenden Pro-
jekten einschließlich evtl. Personalüberleitungen
zu klären. Alle geeigneten Partner, darunter ins-

'besondere die Geschäftsstellen Rathenow und
Nauen des Arbeitsamtes Neuruppin, sind zur Zu-
sammenarbeit einzuladen.

d) der Klärung der organisatorischen Anbindung des
Projektteams. (Die Anbindung muss nicht beim
Landkreis erfolgen.)

e) der Sicherung der Gesamtfinanzierung.
Der Kreistag ist zu informieren.

3. die Finanzierung eines ggf. erforderlichen Eigenan-
teils in Höhe von 50 TDM aus Mitteln des Kreis-
lraushaltes (HH-stelle 79 107A02 - Zuschuss an Freie
Träger ftlr Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) bereit-
zustellen. Der genannte Betrag ist vorerst bis zum
0l .09. 1999 verfü gbar zu halten.
Der Ausschuss Wir-tschaftsfürderung lAlY wird be-
auflragt, das T'l-rerna bis zum Auslaufen des Projektes
,.Neue Wege der Arbeitsplatzbeschaftlng" gegenüber
dern Landrat beratend zu besleiten.

Beschluss-Nr. 060/99

Verwaltungsvorschlag zur Vergabe vorgezogener
Nf aßnahrnen des Vermögenshaushaltes 1999

Der Kreistag beschlief}t, den Verwalturngsvorschlag zur
Vergabe vorgezogener Maßnahrnen des Vermögens-
haushaltes 1999 des Landkreises. Die Maßnahmen s1e-
hen unter dem Vorhehalt des Erlasses der l{aushalts-
satzung 1999.

Y

Beschluss-Nr. 061/99

Wahlprüfungsentscheidung über den
Wahleinspruch des Herrn Hans-Jürgen Lünser vom
28.10.1998 gegen die Feststellung des Kreiswahlaus-

schusses in der Sitzung vom 16.10.1998

Der Kreistag beschließt:

l .  D ie  E inwendungen des  Wahle inspruchs  vom
28.10.1998 gegen die Feststellung des Kreiswahlaus-
schusses vom 16.10.1998 sind unbegründet. Die Feststel-
lung des Kreiswahlaus-schusses ist rechtens und wird
bestätigt.

2. Der Vorsitzende des Kreistages und der Landrat wer-
den beauftragt, die Wahlprüfungsent-scheidung ein-
schließlich Begründung und Rechtsmittelbelehrung ent-
sprechend der Anlage auszufertigen und den Beteiligten
sowie der Aufsichtsbehörde nach $ 58 Abs. tr BbeKWahlG
zuzustellen.

Beschluss-Nr. 062/99

Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen zur
Förderung des Sports

Der Kreistag beschließt:

1" Die Richtlinie tritt am l. des Monats nach der
Beschlussfassung im Kreistag in Kraft.

2. Sie ersetzt damit die Richtl inie vom 15.03.1995.

Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des
Landkreises Havelland zur Förderung desSports

Allgemeine Bestimmungen

l. Förderungsgrundsatz

Der Landkreis Havelland gewährt dem Kreissportbund
Havelland e.V.,den Sportvereinen und Sportverbänden
des Landkreises Havelland zur Durchführung und Ent-
wicklung des Sports im Landkreis Havelland gemäß die-
ser Richtlinie Zuwendungen nach Maßgabe der im Haus-
haltsplan des Landkreises Havelland bewilligten finanzi-
ellen Mittel.

Die Förderung des Sports irn Landkreis Havelland ist
darauf gerichtet, möglichst vielen Bürgerinnen und Bür-
gern die Möglichkeitzur sportlichen Betätigung im Rah-
men der aktiven Freizeitgestaltung zu geben"

Ziel daber soll sein:
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r' die Erhaltung und Wiederherstellung der
Gesundheit und Leistungsfühigkeit

r' die Vermittlung wichtiger pädagogischer
Grunderfahrungen im Sport

r' die Schaffung von mehr Lebensqualität durch
Sport im Sinne von aktiver Freizeitgestaltung,
Selbstbestimmung, Entfaltung der Persönlichkeit,
Bedürfnisorientierung, Geselligkeit, Spaß und Spiel

Gesetzliche Grundlasen :

y' Landesverfassung des Landes Brandenburg Artikel
35, "Sport"

r/ Sportforderungsgesetz des Landes Brandenburg vom
10.12.t992

y' Kinder und Jugendhilfegesetz ( KJHG ) $ I I

II. Allgemeine Voraussetzungen für die Förderung

l. Als fürderungswürdig werden der Kreissport-bund
Havelland e.V., die Sportvereine und Sportverbände
anerkannt.

l.l. Sportvereine gelten als fürderungswürdig, wenn
folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- der Verein muß seinen Sitz und seinen
Tätigkeitsschwerpunkt im Landkreis Havelland
haben,

- der Verein muß im Sinne der Abgabenordnung
gemeinnützig sein und satzungsgemäß die Förde-
rung des Sports verfolgen,

- der Verein muß sachgerechte und wirtschaftliche
Arbeit nachweisen.

1.2. Die finanziellen Zuwendungen des Landkreises
können nur im Rahmen der verfüsbaren Haus-
haltsmittel bewi lligt werden.
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von
Zuwendungen besteht nicht.

1.3. Die Beantragung der Zuwendungen erfolgt in
schriftlicher Fonn durch die Sportvereine und
Sportverbände auf der Grundlage von Antrags-
formularen des Landkreises Havel land.
Erst nach schriftlicher Bewilligung der Verwal-
tung des Jugendamtes und der darauf folgenden
Mittelanforderung des Antrag-stellers erfolgt die
Überweisung auf das Vereinskonto.
Die bewilligten Zuwendungen sind nur für den
bestäti gte n Zw eck einzusetzen.
Die Zahlungsempfiänger sind verpflichtet, die
ordnungsgemäße Verwendung der Zuw en-

dungen mit Originalbelegen nachzuweisen.
Bei Zuschüssen gem. Pkt. 2.3 und 3.2. ist dem
Verwendungsnachweis eine Teilnehmerliste
beizufrigen.

1.4. Der Jugendhilfeausschuß wird regelmäßig über
den Stand der Vergabe von Sportforder-mitteln
informiert.

Ill.Förderungswürdige Maßnahmen und Projekte

1. Sportgerätefürderung für den Vereinssporl

2. Förderung des Kinder-und Jugendsports in den
Sportvereinen

3. Förderung der Teilnahme an Meisterschaften und
internationalen Sportbegegnungen 1

4. Entschädigung für ehrenamtliche Übungsleiter-
tätigkeit

5. Zuwendungen für die Kreisolympiade junger
Sportler

6. Zuwendungen fiir offene Sportveranstaltungen, die
im Interesse des Landkreises liegen

7. Zuwendungen flir "Jugend trainiert für Olympia "

8. Zuschüsse für die Geschäftsstelle des Kreis-
sportbundes Havelland e.V.

1. Sportgeräteförderung

1.1. Auf Antrag der Sportvereine können Zuschüsse
für Sportgeräte in Höhe von 507n des Anschaf-
fungswertes pro Sportgerät, max. jedoch 400,00
DM gewährt werden. Eine Bewilligung für J

Sportgeräte liegt im Ermessen der Verwaltung
des Jugendamtes. Der Vorstand des Kreis-
sportbundes Havelland e.V. wirkt an der Ent-
scheidung mit .

1.2. Die Anträge sind bis zum 31.03. des Jahres auf
Antragsfonnularen des Jugendamtes des Land-
kreises Havelland zu stellen.

1.3. Zuwendungen zur Anschaffung von Sportbeklei-
dung im Rahmen der Sportgerätefürderung
werden nicht sewähft.

2. Förderung des Kinder-und Jugendsports in den
Sportvereinen

2.1. Für vereinsmitglieder im Alter bis zu 18 Jahren
kann ein Zuschuss in Höhe von 8,00 I)M pro
Person I Jahr gewähft werden.



Amtsblatt für den Landkreis Havelland Seite 6

I

Gmndiage bildet die Mitgliederstatistik zum
3 L 12. des Vorjahres, l)ie lr,htglieder statistik
ist mit der Reantragung einzureichen.

2.2. Es kann ein Zuschuss iru den ljatulkosten fiir
Wcttkänrpf'c der Sportvereine nncl Sportver-
bände in FIöhc von bis zu 33 Vo der Gcsanrt-
fahrtiiosten auf l-andkreisebqne und Landes-
ebene gerväirrt lverden,
(DII-AG 2. Klasse, PKW 0.38 DMtuu plus
0.03 DI\,[ Am je Mirfahrer).
Von dcr l;ördemng ausgcschlosscn surd
Wcttkrimpfi: dic durch den LSll gefdrdcrl
n'crdi:n.

2.3. Für 
'Irainrngsmaßnaiunen 

tvälrcnd dcr
Schulf-erien kann pro Tag und Teihrchmer ein
Zuschuss bis 5,00 f)M ftr nra:r.. 7 T'agc
gervährt rverden"

3. F-örderung dcr Teilnahme an Meisterschaften
u nd internation alen Sportbegegnungen

3. l. Zur Teilnahme an Qualifrzierungs- und
Endrundenwettliämpfen der Sportvercrne und
Sportverbiinde rm Krnder und Jugcndsporl
arrf Landlireisebene. Landesebene rurd
Burdesebene kann ein F ahrtliostenz.uschuss
von bis zu 33 o/o der Gesarutfahrtkostcn
gervährt *'erden.

3,2. Fördemng von internationalen Sporlbe gcg-
nllngen bis zu 5 1'agen
Es kann ein Zuschuss voll
- im inland bis zu 10.U0 DM pro'l 'ag und

teilnchmendcn (iast
- inr Ausland bis z-u l().(X) i) ir4 pro'[ 'ag und'l'cilnehrncr 

urrd
- bis z.tr 500.00 I)M l:'ahilkostcnzuschuss

gervährt rvcrden.

.t. 
Tntschädigung für ehrenamtliche
U bun gslcitertäti gkeit im Breitensport
einschlieli l ich Kindcr-und J ugendsport,
Behindc rtensport, Gcs unslheits-und
Scniorensport

4.1. IJic durch <lcrr IIbungsleitcr betreutc (inrppc
sotrlte aus nrindcstcns l5 

'l'cihrehtltenl

bestchcn.
4.2. l)er Zuschuss kann his zu 2,50 DM pro

Stunde und IIbungslciter bctragcn. I)cr
höchstrnöglichs Zuschuss bcträgt 300.00 DIv{
inr Jahr pro tihrrngsleiter.

4 3. Dre Anträge können nach Ablauf eines
tr la.lb"yalucs auf Altragsfomrularcn des
Ju gendarnles sestellt rverden "

5" Zuw'endungen für die "Kreisolvmpiadc
junger Sport ler  "

S chiedsrichterkosten erfol gen.
5.2. Es kann die Erstattung von Kosten für die

Ausschreibun gsbroschilren, Pokale,
Medaillen, Urkunden oder anderweitige
Auszeichnun gen erfol gen.

5.3. Es kann die Erstathrng der zur Duchführung
der Wettliämpfe notwendigen Miet- oder
sonstigen Nebenkosten erfolgen.

5.4. Nach Antragstellung durch Schulen und
Vereine kann eine Erstathrng der Fahrtkosten
bis 100% fiir Teilnehmer an den
Wettliämpfen erfolgen. Transporte mit PKW
ktinnen auf der Grundlage 0,38 DM / km und
0.03 DM flir mifahrende Sportler erstattet
werden. Für öffentliche Verkehrsmittel gilt
DR-AG 2,Klasse.

5.5. Die Anhagstellung und Abrechnung zu den
Punkten 5.1.- 5.3. erfolgt tiber die
Kreissportjugend / Kreissportbund Havelland
e.V.

6. Zuwendungen für offene Sportveran-
staltungen im Interesse des Landkreises
Havelland

6.1 Auf Antrag können Sportveranstalhrnge,n im
Landkreis, die von regionaler bzw.
tiberregionaler Bedeutung und Ausshahlung
für die Tradition und Entwicklung des Sports
un l-andkreis Havelland sind, mit bis zu
1000,00 DM geftirdert werden.

(t.2. Antragsberechtigt srnd der Kreissportbund
I{avclland c.V., die Sportverbände und
Sportvereine des Laudkreises Havelland.
llci I rinzclf allentscheidungen rvukt der
Vorstand dcs Kreissportbundes beratend mit.

7. Zuwendungen für " Jugend trainiert für
Olympia "

Irti r dic Durchfi.ihmn g des Bundeswettbewerbes
"Jugcnd trainiert für Olympia "können folgende
finanziclle l.eistungen für die Wettliämpfb auf
Landlircisebene gewährleistet werden :

7 .l. Auf Antrag können Fahrtkosten für Schulen
zur'l'eilnahme an den Wettkämpfen innerhalb
des l-andkreises bis zu 100 %o erstattet
werden.

7 2. Auf Anhag der Schulsportkoordinatoren
können (hgamsationskosten wie Kampf- und
Schiedsrichterkosten, Mieten und pachten,
Klelngeräte und Materialien zur
Durchftihrung der Wettkämpfe bezuschusst
werden

v

5 l l rs kann eino Irrstal iui lg der Karnpf-und
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7.3. Auf Annag können Urkunden und Pokale
bereit gestellt werden.

8. Zuschüsse für die Geschäftsstelle des
Krcissportbundes e.V.

8.1. Auf Antrag des Kreissportbundes I{avelland
e.V. kann eine Zuwendung ftir die
Personalliosten des Geschäft sftihrers /der
Geschäftsführerin und ein
Sachkostenzuschuss bis zu 30 o/o d,er
nachgewiesenen Ausgaben ftir die
Geschäft sstelle erfol gen.

8.2. Die I{öhe des Zusohusses richtet sich nach
den im Haushaltsplan des Landkreises
Havelland erngestellten Mitteln.

IV. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 0l .03. 1999 in Kraft und
ersetzt die Richtlinie vom 15.3.1995.

Beschluss-Nr. 063/99

Entwicklun g der Kin de rta ges stätten I 999/2000
@lanfortschreibung)

Der Kreistag beschheßt, dass der Teilplan
" Entwicklun g der Krnderta gesstätten | 9 9 9 I 2000
@lanfortschreibun g) des Ju gendhilfep lanc s dcs
Landkreises Flavelland in der vorliegenden Fassung
angenommen wird.

Beschluss-Nr. 064/99

Satzung zur Durchführung des Reffungsdienstes
im Landkreis Havelland

Der Kreistag beschließt die getinderte Satzung zur
Druchfilhmn g des Rettun gsdien ste s inr L a ndlire i s
Havelland, welche mit Wirkung vom 01.03.1999 in
Kraft tritt.

Satzung zur Durchführung des Rettungsdienstes
im Landkreis Havelland

Mit Beschluss Nr. 064199 hat der Kreistag auf seiner
Sitrung am22.02.1999 die SaEung beschlossen. Die
Satzun g enthalt kerne genehmi gun gspflichti gen Teile
und wird dem Ministerium des Innern angezeigl. Die
SaEung wird nachfolgend in ihrem vollständigen
Wortlaut veröffentlicht.

Satzung zur Durchführung des Rettungsdienstes
im Landkrcis Havelland

Gemäß $ l0 Abs. 2 des Brandenburgischen
Rettungsdienstgesetzes vonr 8. Mai 1992 (GVBI. I
Nr. 9 S. 170 ff; und g 5 Abs. I bis 5 ur Verbindung
mit $ 63 Abs. I der Landkreisordnung fiir das Land
Brandenburg vom 15. Oklober 1993 (GVBI. I S.
398) hat der Kreistag des Landlireises Flavelland am
22, Februar 1999 folgende Salzung beschlossen:

$ 1
Aufgabcn des Rettun gsdienstes

( I ) Der Rettungsdienst, der die bedarßgerechte und
fl ächendeckende Notfallrethrn g, den Kr anlientran s -
port und die Sofortreaklion in besonderen Fällen
umfasst, dient als öffentliche Aufgabe der
Cresundhcitsvorsorge und der füfahrenabwehr.

(2) Die Notrallrettung hat bei Notfallpatienten
unverzü glich Maßnah m en zur Leb enserhaltun g oder
zru Verhinderung schwerer gesundheitlicher
Schäden durchzuführen, ihre Transporfähi gkeit
herzustellen und sie unter fachgerechter Betreuung
mit einem Rethrngsfahrzeug in eine ftir die weitere
Versor gun g geei gnete Gesundhe itseinrichtun g zu
befcirdem. Die Entscheidung, in welches Kranken-
haus der Nofallpatient zu tansportieren ist, triffi der
Notarzt. Notfallpatienten sind Verletzte und Kranke,
die sich rn Lebensgefahr befinden und bei denen
schrvere gesundheitliche Schaden zu befurchten sind,
wcnn sic nicht unvcrztiglich medizinischc Hilfe
crhaltcn.

(3) Der Krzurlientransport hat Kranlien, Verletz-ten
oder I Iilfsbediirft igen, die kcine Nofallpatienten
sind, die notrvendige Ililfe zu leisten und sie nach
ärztlicher B eurte ilun g mit einem Kranlientransport -
falrrzeug zu bcfcirdern.

(a) Bei f<llgenschrveren Ereignissen rnit eiuer
Vielzahl Verletz.ter oder Erkrankter sind zur
sofort i gen Ililfcleistun g durch den Rettun gsdienst
unverztiglich Krälle und Mittel bcreitzustellen
(Soforlreaktion).

$ 2
Gebüh renpfl icht und Gelrührcntarif

( I ) Der Landkreis Havelland erftillt als 
'Iräger 

des
Rettungsdienstes die Aufgaben des Rettungsdienstes
als Aufgabe des eigenen Wrkungsbereiches.

(2) Irtir die lnanspnrchnahme und l)urchfiihnrng des
Rettungsdienstes un Landkreis llavelland rverdeu die
in der Anlage aufgeliihr-ten Gebiihren erhobcn.

1,

1,
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$ 3
Gebührenschuldner

( I ) Gebtilrrcnschuldner sind diejcnigen" die die
Leistrurgen des Rettungsdienstes in Anspmch
nelmren. Ais solche gelten insbesondcre Benutzer
oder Eurpfänger der Leishrng son'ic Auftraggeber
oder Antragstellcr.

$ {
Fälligkcit und Zahlung

(l) Die Gebiihrenpflicht entstcht mit der Ausfalrt
des Rcttungsmittels aus der Itettungsrvache bzu'. mit
dem Begrmr der Bereitstellung.

(2) IIat die Leitstelle einen Rethrngswagen eingesetzt
und ergibt sich lviihrend des Einsatzes. dass ein
Krankentransporhvagen ausreichend gewesen wäre,
werden nur die Gebühreu für den Einsatz eines
Krankentransporhva gens bereohnet.

(3) Die Gebuhren srnd rnnerhaltr von 2l Tagen nach
Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu zahlen.

(4 ) Fü r Mit glieder gesetzlicher Kranlienkasscn
erfolgt die Abrecho,*g mit der Kasse. sofem eine
ärztliche BescherniEurg über die Nohvendigkeit der
Befördemng vorlie g oder die Krankcnliasse dic
Kostcnübernahmc schrililich zusesichert hat.

{ i s
Mallstab dcr Gcbühren

( I ) Dcr Maßstab dcr (icb{ilrren liir etnel Hinsatz ist
dic Art des eingcsctztcu Ii^ettuugsrnittcls, tlie Art der
Versorgrug, dic I)aucr dcr Ilereitstellung und der
Wartezeit oder die Art und l)aucr der Maßnahmen.
Als Einsatzdauer gilt dic Zeit der Abwescnheit von
der l{ettungsn'achc bzrv. die I)aucr der Rcrcitstel-
ItrnE.

$ 6
[.ce rfah rten, M iß b rauch

( I ) I"iir bestcllte . atrcr nrcht benutzte Faluzeuge
u'crdcn die (iebtihrcn nach diescr Satzung erhoben.

Bei mrßbräuchlicher z\larmienrng rverden die
Gebühren nach dieser Satzung erhoben. unabhängig
davon. ob ordnun gsrechtliche oder Strafmaßn ahrnen
erngcleitet und durchgeselzt werdeu.

$ 7
In-Kraft-Trcten

( l) Dic Satzuns tl i l l  anr I Marz I999 in Kraft.

v

Mit In-Kraft-Treten dieser SaEung wird die
Gebührensatzung für den Einsatz des
Kranlientransport- und Rettungsdienstes des
Landkreises Havelland vom 16. Februar 1998, in
Kraft getreteu arn l, März 1998, außer Kraft geseEt.

Rathenow, 22. Februar 1999

Dr. R. Schroder
I-andrat

Peter Weisner
KreistagworsiEender

Gemäß g 5 Abs. 6 LkrO wird darauf hingewiesen,
dass jeder Einsicht in die Satzung nehmen und sich
gegen Erstathrng der dadurch entstehenden Kosten
Abschnften geben lassen knnn. Die SaEung liegt zur
Einsichtnahme während der DiensEeiten (7.30 Uhr
bis 16.00 IJhr) rm Landratsarnt, PlaE der Freiheit l.
14712 Rathenow.Zinrmer 108 aus.

Beschluss-Nr. 065/99

Rettungsdienstbereichsplan 1999 für den
Landkreis Havelland

l)er Kreistag beschließt, dass der Rettungsdienst-
bereichsplan 1999 ftir den Landkreis Havelland
bestätig1 wrd. Die Verwaltung wird beauftragt, den
Bereichsplan inhaltlich umzus e%ei.

Beschluss-Nr. 066/99

Beitritt zum Verein "Arbeitsgemeinschaft

stoffspezifische Atrfallbehandlung e.V. "

f)cr Kreistag beschließt, dass der Landkreis
Ilavelland dcm Verein " Arbeitsgemeinschaft
sto{fspczifi sche Ab fallbeh andlung (ASA) e. V. "

bcitritt. I)cr Landrat wrd beauftragt, den Eintritt in
den Vcrein z.u crklärcn.

Beschluss-Nr. 067/99

Renaturierung der Havel

Dcr Kreistag beschließt, dass der Landrat beaufoa$
wird, den Mrmster für Umwelt, Nahusohutz und
Raumordnung des Landes Brandenburg aufrufor-
dern, den Landkreis ilber alle bisherieen
Abstrmmun gen, Aktivitäten und eigene Vorstel-
lungen des Landes Brandenburg zur weiteren
Enhvicklung der lJnteren Havel unfassend zu
informieren.
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Der danach vorliegende Kenntnisstand ist dem
Kreistag zu ttbermitteln und bei Bedarf sind duch
die Verwalhrng entsprechende Vorschläge zur
weiteren Verfahrensweise zu unterbreiten.

Beschluss-Nr. 068/99

Bestellung eines Erbbaurechts gemäß
SachenRBerG

Der Kreistag beschließt, dem Abschluss eines
Erbbauechtwertrages für das Grundsttick rn
Berlin/Staalien, Fahrlander Weg 7l (Flur l,
Flurstäck 946/14 und I160/14) zuzustimmen.

Beschluss-Nr. 069/99

Bestellung der stellvertretenden
Verwaltungsleite rin der Havelland-Klinik N auen

Der Kreistag beschließt" dass

Frau Margit Berlin
Heerstraße 579

13591 Ber ln

gemliß $ l0 Abs. 2 i.V.m. $ 5 Betriebssatzung dcr
Krankenhausbetriebe des Landkreises I lavelland mit
Wirkung zum 0l .03. 1999 für die Dauer von 5 Jahren
zur stellvertretenden Venvaltungslcitcrin dcr
Havelland-Klinik Nauen bestellt u'ird.

Beschluss-Nr. 070/99

Havelland-Klinik Nauen - Verlängerung
Betreuungsvertrag West GkA mbH

Der Kreistag beschließt, dass dcr lletrcuungsvertrag
zwischen dem Landkreis ljavelland - Der Landrat -

und der

West GkA
Management fü scllschall fiir

kommunale Anlasen mbl{
Kanzlerstl4

40472 Disseldorf

bis zum 30.06.1999 verläneert wird.

l.Satzung zur Anderung der Verbandssatzung
des Planungsverbandes "Randgebiet

Havelländisches Luch"

Die Verbandsversamrnlung hat anr 1.3.1999 die
folgenden Anderungen beschlossen :

Artikel I

Die Verbandssatzung vom 19.2.1998 (Amtsblatt ftir
dcn Landkreis l{avelland Nr. 4 vom lT .3.1998) wird
wic folgt gcändcrt:

I $ 19 Wntschallsflihmng und Rechnungsu'csen
wird rvie folgt geändert:

Absatz 2 Satz I wird wie folgl gefaßt:
"Die Einnahmen und Ausgaben des Planungwer-
bandes werden nach den Crmndsätzen der
Wirtschaftlichheit und Sparsamlieit rn der
Haushaltssaüung des Planungwerb andes
veranschlagt und im Jahresabschluß aus gewiesen. "

2 E 2l Bekanntmachungen wrd u'ie folgt geändert:

Der bishe.ig" $ 2l wird Absatz 1. Nach Absatz I
werden folgende neue Absätze 2 bis 5 angefüg:
"2. Abweichend von AbsaE I werden Zeit, Ort und
Tagesordnung der Sitrungen der Verbandsversamm-
lung des Planungwerbandes sorvie Ort und l)auer
der Offenlagen von Entwürfen des Flächennutzungs-
p lancs cinschließlich Erläuterun gsbcricht durch
Aushang in dem nachstchend aufgeftluten
Rekanntmaclnrngskasten des Anrles Nauen-I.and
öIl.entlich bekannt scmacht :

Dammstraße 34 (vor dcm Amtsgebaude) rn
14641Nauen

3. Die Schriftstiicke srnd l0 vollo Tage vor dem
S itzun gst a g auszuhirn gcn. I)ie Abnahnre clarf
titihestens arn Tag nach der Sitz-ung erfolgen. I)er
I'ag des Anschlages ist beim Anschlag und dcr T'ag
der Abnahme bei der Abnalune auf dcm
aus gehliu gtcn Sclurftsttick durcli die lJntersohrift des
jerveiligcn Bediensteten zu vemrerken. Bei
abgekürzter Ladungsfrist erfol$ der Aushaug am
'I'age 

nachdem die Ladung zur Post gegeben mude.

4. Ist eine rechtzeitige Bekanntmachung der rn
Absatz I oder 2 festgelegen Form urfolge höherer
Gewalt oder anderer unabwendbarer Ereignisse nicht
nröglich. so kann die öffentliche Bekanntrnachung in
anderer geeigueter Weise durchgefiihrt rverden. Die
Bekanntrnachung ist rn der nach dcr rn Absatz I oder
2 festgele$en Form zu wicderholcn. sobald die
Umstände es zulassen.

I'

c
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5 . Al s cr g änzende z-u s ätz-l iche l) tlLr gcrinfbnnation
rverden ZeiI. Orl unei Tages<lrdnung der Sitzungen
cler Verbandsvcrsanunhurq des Planuirgst'ertrandes
son ie Ort und l)auer der Offcnlagcn l'on Enl..r'tir-fcn
dc s l;kii;hcnuut,tun gsplurcs cinschl icß lich Urlärrte-
nurgsboricht durch Aushang in den tr)ekanntnla-
chrinsskäslcn cler Cicnreinden dcs Vcrbandsgcbictcs
dcs i)lanungsverb:uidcs öllcntlich hckannt gcnrar;lrt.
so \\ le in dcr i larrylsatzrug der jovcil igen (lcureindc
lcslgoicgt .  "

Artikel 2

I)ie Satzung zur Andenrng dcr Vcrbanrlsalz-ung lritr
anr'['agc nach dcr l]ckarurtinachnng ur Krali.

*

Nauen. den I  .3.  1999

I laralcl (kasou'
Vorsitz-cndcr der
Vertr and*'ersanun I un g

t Ilrich Klosorvski
Vcrbandsvorstchcr

l .Satzung zur  Andcrung dcr  Venhandssatzung
rles Planungsl 'erbandes "Teufelshruch"

i) ie Verharrdst 'crsa;nnrlung hat anr 1 .3. 1999 die
fblgendcn Anrlcnmg*n hcschl<)sscu .

Art ikel I

I ) rc  Vcr t ra l r t issaü.ung l ,o i l r  I9 .2  1998 ( r \ rn tsb la l t  l i i r
dcn Larrdkre is  i lavc l lnnd l i r  4  r ,unr  17.3. lg , )8)  u i rd
ri  ic { 'olgl gualrr lur l

I . , !  I  9  Wir tse l ra [ i -s l i i i rnurc .  und l icc ]n t r i l lF ts \ \csdt i
rr ircl u'ic foigt ge ändcrt:

Airsatz 2 Sa?.I r.r ird * ' ic folgt gclal l t :
" l)rc Ir innahrn';n rrnt l  Ausp,atren t lc:;
I) lr tnrrngsl 'crbandes ncri len nae,h dclr (  inrndsdltcn
dcr Wirtsclra{t l ic l*ci t  ur ic! Sipars;antLr: i t  in dcr
I Iaush altssat.zrur g r lcs l) lanungs vcrtr ani lcs
verartsclt !agt r in<l irn Jahrcsahsoir lul i  f lusgc\\ rr*)sr-:n "

2 $ 2l l lckanntulnuhrurgcn u' ird r i  ic { i .r igt sulnrlurl

I)ul bishcrigc $ 2l rr, inl  Atrsatz l .  Nach Absat,. :  I
lrcrdcn 1-olgendc ncuc ,r\bsätz.r-: 2 t;is -5 angefiiLgl:
"2 

Abnc:iohencl I'on Absatz I u'crdcn Zcit. Or1 uuil' 
I a gcsordnun g d*r S itz-un gen dcr Vcrb and s.'-.'r,rsanrnr-
lung dcs lllanungsvcrbnndcs sorvie Oil und I)aucr
dcr OU'culagsu 1'on lrutlriidixr dcs Flächcnnutzurrgs-
p l* rtcs c inscrhlicß I ich I :rl äutcnrn gshericht clurcli
.tusirans rn tlenr lrarrhslchend autrgcfiilrrtcn
I 1.. :k arrntrr lnchun ssk astel i  des A nitcs Narh:r - l  .al icl
t ; l  lcnthch trekannt gcrnaoltt

i  )anrnrslral lc . j  I  l ror clcin Arnlsgcträrrdc; in

v

14641Nauen

3. Die Schnftstücke sind l0 volle Tage vor dem
Sitzungstag auszuhängen. Die Abnahme darf
fiiihcstens am Tag nach der Sitzung erfolgen. Der
T'ag des Anschlages ist beim Anschlag und der Tag
dcr Abnahme bei der Abnahne auf dem
ausgehängten Sclriftstück durch die Unterschrift des
lerveiligen Bediensteten zu vermerken. Bei
abgektirzter Ladungsfrist erfolgt der Aushang am
Tagc nachdern die Ladung zur Post gegeben wrude.

4. Ist eine rcchtzeitige Bekamrtrnachung der rn
Absatz I oder 2 festgelegten F'orm infolge höherer
fürvalt oder anderer unabwendbarer Ereignisse nicht
möglich, so kann die öffentlisfos Bskanntmachung in
anderer geeipxreter Weise dwchgeführt werden. Die
Ilckannünachung ist rn der nach der in AbsaE I oder
2 fi:stgeleg5ten Form zu wiederholen, sobald die
Linrstlinde es zulassen.

5 . Ais er gdnzende zusäP-liche Btlr gerinformation
werden 7.eit, Ort und T'agesordnung der Sifzungen
dcr Verb andsvers anunlun g des Planun gwerb andes
sorvic Ort urd L)auer der Offenlagen von Entwtirfbn
dcs [.' Iächenn utzun gsplanes einschließlich
I',rlautcmngsbericht durch Aushang in den
IJekannlnrachungskästen der Gemeinden des
Verb ands geb ietes des Planun gwerbandes öffentlich
trekarurt gemaclrt, so wie in der l{auptsatanng der
; clveili gen Gcmeurde festgelegt. Die Schriftsffi cke
sind l0 r'ollc'fagc vor clcrn Sitzungstag
nus.z.rrh iin gcn. "

Artikcl 2

tr)ie Satzun gzrx Anderung dsr VerbandsaEung tritt
anr'l'aqc nach der Rekanntmachung in Kraft.

Naucn. dcn 1.3.  |  999

Svlkc l)o{ralkc
Vorsitzcndc clcr
Vcrtr a ndsvcrsarrulrlung

Lckhard Dieter
Vcrbandworstehcr

1. Satzung zur Andcrung dcr Verbandssatzung
dcs Planungsverbandes "Seefeld "

I)ic Verbaadsversanunlung hat am27 .1.1999 die
li;l genden Andcnrngen treschlossen :

Artikel I

I)ie Vsrbandssatzung vom ll.2.199S l4to,sblatt für
den Landkreis l{avelland Nr. 4 vom 17.3.1998) wird
w'ie lblgt geändeft:
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l. $ 19 Wirtschaftsftihmng und Rechnungsweseu
wird wie folgl geändert:

Absatz 2 SaV.I wird wie folgt gefaßt:
"Die Einnahmen und Ausgaben des Planungsver-
bandes werden nach den GrundsäEen der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in der
Haushaltssatnrng des Planungwerbandes
veranschlagt und im Jahresabschluß ausgewiesen. "

2 9 2l Bekanntmachungen wrd wie folgt geändert:

Der bishe.ig" $ 2l wird Absatz l. Nach Absatz I
werden folgende neue Absätze 2 bis 5 angeftigl:
"2. Abweichend von AbsaE I werden Zeit, Ort und
Tagesordnung der SiEungen der Verbandwersamm-
lung des Planungwerbandes sowie Ort und l)auer
der Offenlagen von Entwtirfen des
Flächennutzungsplanes einschließlich
Erläuterungsbencht durch Aushang in dem
nachstehend aufgeftlhrten Bekannhrachungskasten
des Amtes Nauen-Land öffentlich bekannt gemacht:

Dammstraße 34 (vor dem Amtsgebaude) in
14641Nauen

3. Die Schnftstilcke sind l0 volle Tage vor dem
Sitzungstag auszuhängen. Die Abnahme darf
frtihestens am Tag nach der SiEung erfolgen. Der
Tag des Anschlages ist beim Ansohlag und der Tag
der Abnahme bei der Abnahme auf dem
ausgehängcn Schriftstück durch die lJnterschrill dcs
jeweiligen Bediensteten zu vermerkcn. Ilei
abgekürzter Ladungsfrist erfolgt der Aushang am
Tage nachdem die l,adung zulPost gcgcbcrr u'urde.

4. Ist eine rechtzeitige Ilekannünachung der in
Absatz I oder 2 festgelegten Form infolge höherer
Gewalt oder anderer unabrvendbarer Ereignisse nicht
möglich, so kann die öffentliche Bekannfinachung ln
anderer geeigneter Weise durchgefülrrt rverden. I)ic
Bekanntmachung ist iu der nach der in Absatz I oder
2 festgelegen Form zu q'iederholen,.sobald dic
tlmstände es zulassen.

5. Als ergänzende zusätzliche Iliirgerinformation
werden Zeit, OrI und Tagesordnung der Sitzungeu
der Verb andsversammlun g des Planun gwerb andes
sowie Ort und Dauer der Offenlagen von Enfwürfen
des Flächennutzungsplanes ernschließlich Erlaute-
rungsbericht durch Aushang rn den Bekanntrna-
chungskästen der Gemernden des Verbandsgebietes
des Planungwerbandes öffentlich beknnnt gernacht,
so wie in der Hauptsatzung der jeweiligen Gemeinde
festgele$."

Artikel2

Die SaEung zur Andemng der Verbandsatzung tritt

am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Nauen, den 27 .l .1999

Wolfgang Jung Guido Müller
Vorsitzender der Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung

Ankündigung
dcr geplanten Umstufung dcr L 17 bei Stodchnc

im Landkreis I{avelland

Es ist beabsichtigt, zum Zeitpunkr der
Verkehrsfreigabe der neuen I{avelbrucke bei
Snodehne die bisherige Linienführung der
LandesstraßeL 17 gem4ß $ 7 Brandenburgisches
Straßengesetz vom I l. Juni lggz,veröffenrlicht un I
GeseE- und Verordnungsblatt für das Land
Brandenburg (GVBI. I S. 186), geändert druch
Gesetzvom l. Juni 1994 (GVBI. I S. 126), Gesetz
vom 15. Dezember 1995 (GVBI. I S. 288) und
GeseE vom22. Dezember 1997 (GVBI. I S. 172),
wie folgt umzustufen:

Der Abschnitt 230 von Stations-km 8,670 bis
Stations-km 9,400 und
der Abschnitt240 von Stations-km 0.100 bis
Stations-km 0,385

rvcrdcn zu einer Kreisstraße abgestuft.

Kiinftiger Träger der Strallcnbaulast r.vird dcr
l,andkreis I Iavelland.

Retroffen srnd die Gnrndstticksfl äohen .
Genarkung Flur Flurstiick Größe
Strodehne | 213 16.837 qm O
Strodelure 14 2ll3 9.584 qrn

Irtrvaige lJcdcnken oder Gegenvorstellungen zu der
beabsichtigten IInrstufirng können innerhalb eines
Monats nach Flekanntgabe schrifllich oder z.ur
Niedcrschnfl beim llrandenbur gischen I-andesamt
ftir Vcrkehr und Straßenbau, l.mdeuallee 5I, I5366
Dahhviz-I loppegarten, r'orgebracht rverden.

Dahlwiu-Iloppe gart en. 24 .02. | 99 ()

Im Aullrag
Pahllie
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Allgcmeinverfügung
zur Bestimmung des Fahrn'eges nach GGVS

Aul'Gnurd des $ 7 Abs. 3 der Verordnung iiber die
üurcrst a at I ic.he rurd pxcrutib ersclu.e itcnde Beförde-
nur e gefälulicher Gii tcr ( Gefahr gufverordnun g
Straße - GGVS) r'onr 12. Dczember 1996 (BGRI I
S. 1886) u,ird der unter Nununcr 2 dargestellte
Faluu'eg auflerhalh der Autobahnen für das Gcbiet
dcs

Landkrcises Hal'elland

fur die Beftirderung der untcr Nunrmer I
aufgefrihfien gefirlulichen Güter wie folgt bestimmt:

l. Bczeichnung der Güter

tJnter diesc Allgemernverfiigung füUt die
IJeforderung folgender gefälrlicher Güter:

a) Die in Tabelle I der Anlage I zur G(}VS
genannten Stoffe der Klassen I und 6. l, die in
Vcrsandsttioken (einschließlich Großpaclanittel -
ItlCl) befcirdert werden, ab jerveils 1000 kg
Neüomasse - bei Bxplosivstoffen
Ncttoexplosivstoffinasse - dcs Stofi-es oder
Ge genstandes m einer Befördemngscrnheit " Elci
der tleftirderung verschiedener Stoffe tler Klasse
I Nurnmern I bis l2 jerveils in geringpren
lvdcngeu als 1000 kg (Netloexplosivstoffiuasse)
irr chcr Belördcrungscinhcit. sofbrn dic
Gesartrtmasse diescr Stoflb in dcr
Ilcfiirdcnurgscinhcit I 000 kg
Ncl tocxplosivnrassc ritrcrscluoitct.

b) Dir: in 
'fabellc 

2.1 dcr Anlage I zru GGVS
genanntcn St<lffc der Klasse 2 ab jer.veils 6000 kg
Nettoexplosirm asse in eincr lJefördenrn gsein -
hcit

c) I)ic in clcr Tabclle 2.2 dcr Anlagc I zur (iGVS
gcnanntcn Stoffe der Klassc 2 ah 1000 kg
Neltonrassc in ciner Ilelbrdcrungscinhcit.

d) I)ic in T'abellc 3 der Anlagc I zur G(iVS
gcnarrnten flt issigcn StolIo der Klassen 3.4.?. 4 .3,
5. l. 6. 1 und 8 atr leweils 1000 kg Nettomasse,
sof'enr diese Stoffe in fcstverbturdenen T'auks
oder Aufsetztanlis oder Tanliconlainern mit
cmcm L:rnzeifassrrngsl'ermögen von nrehr als
3000 L.itern befördert rverden.

e ) t.ntztindbare fltissige Stoffe der Klasse 4 dcr
Anlage A. trlandniululler 2301. Nummern I
bi.s (r. des ADId. dic urlsr die Iluchstaben a) oder
h )  f  a l len

2. Bezeichnung des Fahrweges

2.1 Allgemeines

Autobahnen gehören zum unter Nummer 2.2
beschriebenen PositirneE und dienen grundsäElich
als Fahr"weg. Der Fahrweg außerhalb der
Autobahnen seEt sich aus den unter Nummer 2.2
zum Positirnetz gehtirigen weiteren Shaßen und,
sou'eit erforderlich, aus sonstigen geeigneten Straßen
nach Nununer 2.4 zusammen.

f)ie unter Nwruner 2.3 genannten Shaßen des
NegatiweEes sind vom Fahrweg ausgeschlossen
und dürfen nicht befalren werden. Sofern Straßen
dcs Negativnelzes trotz dieses Verbotes dennoch
befalren werden sollen, ist bei der zuständigen
S traßenverkehrsbehö rde rechEeitig vor F ahrtbe ginn
erne Einzelfalrrwe gbestimrnung zu beantagen.

Eine Straßenneürtibersicht des Positiv- und
Negatilnetzes ist als Bestandteil dieser
Allgemeinverftig;ung in der Anlage beigefügt.

2.2 I'ositiwetz

Zun PositirneE außerhalb der Autobahnen gehören
folgende Straßen:

a) außerhalb geschlossener Ortschaften:
- Rundesstraßen
- Landcsstraßcn
- Kreisslraßen

t,) irrrrcrhalb geschlosscncr Ortschaflen ($ 42 Abs.2
StVO, Richtzeichcn 310 urd 3l l):

- Vorfalrtsstraßen ($ 42 Abs. 2 StVO,
Riclrtzeichen 306)

2"3 Negativnetz

Zum Negativrrctz gchören folgende Straßen:

- Straflcn. die gcrnäß g 4l Abs. 2 Nr. 6 SIVO mit
dcu Vcrbotzeichcn 261 (Verbot für kennzeich-
n u n g sp 1'l i cht i ge Kraltfahrzeu ge nrit gefiihrlichen
Giitcrn) oder 269 (Verbot für Fahrzeuge mit
u'assergefährdender Ladung) gekennzeichnet
sind.

2.3.1 Zum Negativnetz gehören folgende Straßen,
die gem?iß $ 42 SrVO Abs. 7 mit dem
ILnrveiszeichen 3 54 (Wasserschuügebiet)
beschilderr sind (Anlage).

2.4 Sonstige geeignete Shaßen

I)em Fahrweg können auch sonstige geeignete
Straßen zugeordnet werden, wenn die Be- oder

b

r--
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Entladestelle auf anderen Straßen des Positirnetzes
nicht erreichbar ist. Sonstige geeignete Shaßen
dürfen nur auf kürzester Strecke in den Fahr-weg
einbezogen werden. Dabei sind cirtliche
Gegebenheiten entsprechend einem erhöhten
Sicherheitsbedtirfnis zu beriicksichtigen. Derngenräß
können Straßen mit einer unübersichtlichen
Verkehrssituation, schlechtem Straßenbelag,
unzueichendem Ausbauzustand oder mit starken
Geftillstrecken rn der Regel nicht in den Fahrweg
einbezogen werden. Gleiches gilt ftir Straßen nrit
stark verdichteter Wohnbebanung, hohcm
Fußgängeraufliommen, Schulen, Kindergärten,
Kranlienhäusern und ähnlichen öffentlichen
Einrichtungen.

Straßen, die gemäß g 42 Abs. 7 mit dem
Hinweiszeichen 3 54 (Wasserschutzgebiet)
besohildert und nicht dem Positirnetz zugeordnet
sind, dtirfen nicht als sonstige geeignete Shaßen dem
Fahrweg zugeordnet werden.

Sofern die vorgenannten Shaßen zttm Ztvecke der
Be- oder Entladung dennoch befahren werden sollen,
ist hierliir rechueitig vor F-ahrtbeginn bei der
zusttindigen Shaßenverkehrsbehörde eine
Einzelfahrwegbestimmung zu beantragen.

3 Benutzung des Fahrweges

3.1 Allgemeines

Bei der Benutzung dcs Fahnveges hal sich dcr
Fahrzeugfiihrer stets so zu verhalten, daß einc
Gefährdung andercr und dcr Linrrvelt ausgcschlossen
ist

3.1.1 Autobahnen

Die unter Nrunmer I gcnanntcn gelalulichen Gtiter
surd gernäß $ 7 Abs. 2 GGVS auf Autobahnen zu
befördern. Dies gilt nicht, wenn dic Benutz-ung der
Autobahn

a) unzumutbar ist, insbcsondcre rvcnn die
Enfernung bei Benutzung dcr Aulobalur
mindestens doppelt so proß ist rvie dic
Enilernung bei Benulzung anderer geeigueter
Shaßen oder

b) nach den Vorschriften der
Süaßenverkehrsordnung oder der
Ferienreiseverordnun g aus geschlossen oder
beschränl1 ist.

Grundsätzlich srnd die Autobahnen auch turler
lnkaufuahme von Umwegen möglichst lange zu
befahren bnv. unter l3eachtung des Positirnctzes auf
dem kürzesten Weg anzufahren.

3.2 Fahrweg außerhalb der Autobahn

3.2.1 Fahrweg außerhalb geschlossener
Ortschaften

Beim Fahnveg außerhalb der Autobalu surd die
Straßen des Positivne2es in der folgenden Rangfolge
zu benuEen:

l. autobahnähnlich ausgebaute Straßen
2. Rundesstraßen
3. deu Bundesstraßen durch dicse

Allgemeinverfli gung gleich gestellte
Er gänzun gsslrecken (bestrnrmte
Landesstraßen oder Kreisstraßen)

Dabei sind ranghöhere Straßen möglichst lange zu
befahren bzw. auf dem ktirzesten Weg unter
Beachtun g des PositirneEes anzufahren. Umwe ge
sind in Kauf zu nehmen.

Soweit lJmgehungsshaßen an geschlossenen
Ortschaften vorbeiführen, sind diese zrr benutzen.
lJmwege sind in Kauf zu nehmen.

3,2.2 Fahrweg rnnerhalb geschlossener Ortschaften

Zur An- oder Abfahrt von Be- oder Entladestellen
sind grundsätzlich die Vorfahrtstraßen ($ 42 Abs, 2
StVO, Rrchtzeichen 306) zu benutzen. lJmrvege sind
in Kauf zu nehmen. Liegt die Be- oder Entladestelle
nicht an eincr solchcn Straßc, so sind die Be- oder
Entladestcllen aufdern kürzesten Weg auf sonstigen
gceiguetcn Strallcn anzul-ahren bzrv. zu verlassen.
Bcinr Durchgangsverlielu'lnuss die Falrt. sorveit ein
LJml'alrren eincr geschlosscncn Orlschaft nicht
nröglich ist, aufden rangfiöchsten Straßen des
innerörtlichen Positivnetzes erfolgen. lJmwe ge srnd
in Kauf zu nehrnen.

3.2.3 (Jnnvepregelungcn auf sonstigen geeiguetcu
Straßen

I Iat dcr lrahnveg vou der IJc- odcr Iintladestelle iiber
die Straßen dt;s Positirnctzcs eine melr als doppeltc
l:ntfernung gcgenriher dsnr kiirzestcn Weg auf
sonstigcn geeigpeten Straljen. so kann auch dieser
kilrzeste Weg benutzt n'erden.

Bei Wittemngsverhältnisseu nach $ 2 Abs. 3a StVO
dürfen sonstige geeipnete Straßen nicht befahren
werden.

{. Beschreibung des Fahrweges für den
Fahrzeugführer

4.1 Außeröfllicher l.-ahnvcg

Dcr Rcförd.crcr oder eine von ihm tleauftraetc Person

J

Q
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hat derr außerörtlichen lralmvcg nach dieser
Al I gcnrernverfii gun g, z. I] . durch fartr liche
Kennzeichnung in Straßenliarten oder durch eine
Auflisttrng dcr Straßcn. in der Rcihcnfolgc ilrrer
I}cnutzung sclirililich ztt besclueibcrr. (Als
Straßenkarle gentigt die gtiltige Fasstrng eirter
handelsutrlichen Straßcnkarte oder eine Kopie dat'on.
\\enn dicse den Fahnves zrveifelsfi'ei erkennen kißt.)

'4.2 hurerörtl ichcrf:altnveg

Irincr llcsclueibung dcs urnerörtliclten Iralu-rveges
bedarl'es niohl. welul sicli das F alu'zcug atrf dem
uaeh Nutnnrcr 2 und 3 bcsolriebcncn Netz
befindet. Ansousten ist der Falurveg entsprcchend
Nr. 4.1 zu beschreiben.

4.3 Mitführungspflicht

* Der Faluzeuglührer hat die Falnvegbeschreibung
rvlihrend der Fahrt miüufiilrren. sorvcit sie
erforderhch ist. Der lleförderer oder erne von ihm
beaultragte Person hat den F'ahrz.cuglührcr in den
Gebrauch der Fahnvegbeschreibung und dicser
All gemeurverlil gur g vor der erslcn llefordemng
r.:rnz.uueiscn.

4.1 Abrveichung.ausunvorhergesehencu
Crtinden

I\4uss der I"'ahrzeu gliiluer aus unvorher gesehenen
dhiindcn von dcnr bcsohricbcncu Fahnvcg
abn'eichen, so hat er unt'crztiglich nach Ilrrcichcn
ciner gcciunctcn I Ialtcnriiglicirk,iit dcn von dcr
i;nlinvcqbcscltrcil;nrrg abiveicltcrtclett l;alrnvcg ur dic
I'nhrrl'g:gtrcsclrrcibuug eirv-uh'agcn. ( l)rcs gilt genrä15

$ 7 Abs. 3 GGVS nic;ht, sou'eit der l;alrcr crncr
au s qeu-iescner,r f Jrn l c i tun gsstlcckc fo l gt . )

i

i U 45 Aufb*rahmngspilichr
I
l  l ) ic [  ]nlcr lagen nach dcn Nunun,im 4.I und 4.2 sind
' \'orn lJc{ördercr drei Jalrre auli.utrcrvalrrcn.

5. Übergangsrcgelungcn an t len Kreis- und
[,andesgrenzt: n

Ilei llef"örclcnurg aus dcnr (iebrct eincr andcrcn für
die liahnvegbcstimrnung zuslä,ndigen l]chörde ist ab
Krcis- oder I.andssgtreü-e das Itositivnetz gpf. auf
den kürzesten gecignctcn Straßcn (Nr. 2.4)
anzu{ahrcn.

6 Wide rrufsvorbehalt

l) iesc Al lgenicinverlügung. crgeir l  unter dcnr
Vorbehah des jccicrzeltigen Wiclcrnrf .s

7. lnkrafttreten

l)icsc Allgemeinverftigrng tritt am l. Januar
1999 in Kraft und gilt llingstens bis zum 31.
Dezember 2000.

8. Rechtsbehelfsbelchrung

Ge gen dicse Allgerneirrverfü gung kann iurerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhotren rverden. l)er Widerspruch ist beirt
Landkreis Havelland, Platz der Freiheit l, 14712
Rathenow, sclrriftlich zu erheben oder zur
Niederschrift iru erklären.

Rathenow, 18.12.1998

Landkreis Havelland
Dcr Landrat

Dr. B. Schröder

Bckanntmachung des Entwurfs der
l. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises
Havclland für das Haushaltsjahr 1999

Aufgnrnd dcs S 64 dcr Landlireisordnung für das
Lancl lJrandenburg vom I 5. 10. I 993 (GVBI I S. 3 98)
u'ircl bekanntgegeben, daß der Entuurf der
I . Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises
trIavelland flir das llaushaltsjah 1999 rnder Zeit
vonr 06.04.1999 bis 14.04.1999 (7 Werktage)
rvälrend der f)ienststunden (8.00 LIhr bis 16.00 tlhr)
irn Landratsamt. Platz der Freihert l, L4712
Itathcnorv. Zirnmer 305. zur Eursicht öffentlich
ausliegt.

I'.inrvcndungen könncn innerhalb einer Frist von
curcm Monat nach Beginn der Auslegrrng von den
kre is an gehöri gen Gemeinden, deren Ernwohnern und
Ab gabepfhchtigen der Verwaltung schriftlich
zugeleitet oder mtindlich zu Protokoll gegeben
rverden.

Rathenorv, den 3 1.03. 1999

Dr. B. Scluöder
I-andrat
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Einladung zur konstituierenden öffentlichen
Sitzung der Regionalversammlun g

Havelland Fläming

Bekanntmachung der Re gionalen
Planungsgemeinschaft Havelland - Flämrng

vorn 19. März 1999

Die konstituierende öffentliche Sitzung der
Regionalversammlung der Regionalen
Planun gs gemeinschaft Havelland-FIäm in g fi n det
am27. April 1999, um 16.00 Uhr, in
Luckenwalde, im Sitzungssaal dcs
Communication-Center Biotechnologiep a rk
(CCB), [m Biotechnologiepark statt.

Tagesordnung

l. Begrüßung der Mitglieder der Regionalver-
sammlung. Bestätigung der I'agesordnung

2. Bestätigung des Protokolls der I l. Regionalver-
5arnmlung am 13. Okt. 1998 in Belzig

3. Bericht des VorsiEenden zur vorausgegangenen
Siuungsperiode

- Aussprache -

4. Entlashrng des Vorsitzenden und
Regionalvorstands

5. Wahlen (VorsiEender der Regionalen
Planungsgemeinschaft und dessen Stellvertreter,
übrige Mrtglieder des Regionalvorstands,
Ausschtisse und deren Mitglieder, zwci Vcrtrctcr
der Regionalen Planungsgemeinschaft irr dcr
Re gionalen Planungskonferenz und clcrcrt
Stellvertreter)

6. 2. Nachtragshaushalt 1998
7 . Haushaltssatzung 1999 und Ilaushaltsplan 1999
8. Bericht zum Stand der Landesplanung (MUM{ -

(hmeinsame Landcsplamrn gsabteilung-)
9. Verschiedenes

Lothar Koch
Vorsitzender des Re gionalvorstandes

D i  e Beschlussanträge und z.uge hör igcn
Beschlusssachen können ab dcm 19.03.1999 in dcr
Regronalen Plamrngqqtelle, Clara-Zetlun-Straße 23,
14532 Kleinmachnow eingesehen rverden. Die
Geschärftszeiten der Planungsstelle sind Montag bis
Donnerstag von 8 bis l7 LIhr und Freitag von 8 bis
14.30 tIhr.

Wahlbekanntmachung

für die Wahlen
zu den Vertreterversammlungen in der

Unfallversicherun g und der Rentenvers icherun g
der Arbeiter und der Angestellten sowie zu den
Verwaltungsräten in der Krankenversicherung

L D ic  a l lge  meinen Wahlen  z r r  den
V e r t r e t e r v e r s a m m l u n g e n  i n  d e r
Unfallversicherung und der Rentenversichemng
der Arbeiter und der Angestellten sowie zu den
Verwaltungsräten in der Krankenversicherung
werden am

IVlittwoch, dem 26. Mai 1999

durchgefüha. Im Bezirk des Versichemngsamtes g
finden Wahlen bei folgenden Versicherungstägern flir
nachstehend aufgeftihrte Wählergruppen staff :

tu
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ü

ü

Versichcn"urgsträger
(13 ezeiclurug und An sclrril'l

Wahl ftu dre
Gruppc dcr

Wahl
kenn-
ziffer

l. Träger der gesetzlichen
R.entenversicherung
lJ unde. s versic hemng s an st;rlt
tür Angcstellte
Postlach
107{)-1 }Jcrlur
f, 'elcf irn: 030-865-1
f ele ln-r: 030-865-273'76

Versicherten 100

2. Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung
Süddeutsche
Metall-IJ erufs geno s sen schafi
Postfäch 3780
55027 Maürz
Telefbn: 061 31 -gA2-623
Telefax: 061 31- 802-i 20

Versicherten t20

3. Träger der gesetzlichen
Krankenversicherun.g
a) Allgemeine
Ortskrankenkassen
AOK -Die Gesundhcitskasse
in Rheurland-Pfalz
Virchou'strafJe 30
67304 Iiisenbcrg
'i'eielon: 

0635 I -403-0
'[elefa-r: 

063 5 I -403-i 99

Versicherten 300

l i) Betriebsklankenkasscn
IJKK (ioctze & Parttrur
Postlach i246
5l3SS l jurscircid
l-elefon: 021 74-69 I 5l 0
Telcfax: 02174491896

Vcrsichcrlcn 500

Durnler-Ilcnz Il ctnebs
-krankenkasse

I Iauptverwaltung
P o s t f a c h 1 l 0 3 2 0
28(i83 Bremeu
'l't:leton. 

0,121 '11 9 -233 4'l'clcftrx: 
042 I -41 9-3947

(Sitz der
Ilctricbslu ankenkiu sc :
Stuttgart)

Vcrsicherten 5 0 1

BKK der Finna Drabcrt
Gnrtrl{
Wilhelmsh'afje l3
32427 Mrnden-l 

elefon: 057 l -250 23/O57 |
2 5 0  0 1
. l  

e ic la-x :  { )571-250 33

Versicherten 502

BKK der Deutschen
Kranlienversicherung AG
Postfach
50448 Köln
Telefon: 0221 -57 8-1050 bis
I  056
Telefax: 0221 -578-1 090

Versicherten s03

Schrver.rninger BKK
lVinlielstr. 7
7 80 5 6 VS-Schrvenningen
Telefon: 07 7 20 -97 27-8 I 0
Teleax 07720-9727-910

Versicherten 504

c) Ersntzkassen
Deutsche Angestellten
Krankenliasse (DAK)
Postfach l014 44
20009llarnburg
l'elefon: 040-2395-l I 0l
'f 

elefax: 0 40 -239 6 -l 99 6

Versicherteir 204

'I'cchniker 
Krankenliasse (TK)

Rramfelder Sh. 140
?2305 Hamburg
Telefon. 040{909-1351
'l'elefiax: 

040-6909-l 1 92

Versicherten 2CI1

Kau lmännische Krankcnliasse
(KKr{)
I lauptverrvalhurg
Karl-Wiechert-Allee 6 I
30625 lIannover
-l'clclbn: 

05 I I -2802-1 I 00' l 'c lcftr-r:  
051 I -2802-l 199

Vcrsicherten 202

IJurucr lrrsatz.kassc
I lauptvcrwaltung I
lJntcre l.ichtenplatzer Str. 100
-  1 0 2
42289 Wuppertal
'l 'clefbn: 

0202-568-l 3 I 6
l.clefa-r: 0202-568- 1 309

Versicherten 203

I lunburg Mtinchener
Krmkcnkassc
Schrif-crkan4tsallec I 6
20357lliunburg
l'clcforr 04041 5 35-248'l'elcf 

a-r: 040-4 I 5 35-340

Versicherten 204

I Ianscatische Kranlienhasse
(rrrtK)
Wandstreker Zollstraße 86-
90
22041I lamburg
]'elcfon: 040-656 96-1255
'l 'clcläx: 

040-656 96-1259

Versicherten 205

r--
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II. Stimmabgabe

Die Stimmabgnbe c:folgt brieflich. Jeder Wähler
sollte dabei dic llinrveise in dem den Wahlunterlagen
beigcftigteu Merkblatt genau bcachten. Der Wahlbrief
sollte möglichst solbrt in einen Postbriefliasten

. einger.vorfen oder ju einem z;ur Stirnrnabgabe
eingerichteten besonderen Raum ab gegeben rverden.

Wahlbriefe. dic nacl; dem 26. Mai 1999 bei dcm
Versicherungsträger eingehcir. könncn nicht
beriicksichtigt rverdcri.

UL Ausstellung dcr Wahlausweisc

Maßgebend für die Vrailberechtigung und damit für
die Ausstellwrg der Wahlausweise sind die
Verhältnisse arn 04. Januar 1999.

A. Kranlienvers rchs,pgg

Die Wahlausgt:ise wr:rden von den Kranhenliassen
ausgestellt.

B RentenversichemqE der Arbeiter und Angestellten

LDie Wahlar.rsweise fiir die Versicherten und die
Reulner aus eiilener 'v'ersioherung 

rverden von den
L a n d e s v e r s i c  h e r u r ,  g s a n s t a l t e n  u n d  d e r
Ilundesversich;runssanstalt f i ir Anscstellts
ausgestellt
2 Ftir clie Ausstelluug der Wahlausrveisc aul'Antrag
gilt folgendcs:
I)ic Wahlaus*cisc rlcrdiin aul- Antlag durch dic
zusldndi ge Krankenliassi: arrs gcstelt.

(1. I.Jnfallverycrglug

l.Die Walilaur;rvcise n'crdcn. sorvcit nicht unlcr
Numrner 2 et'rvas andcrcs angeg,ebcn ist. r,on den
Arbeitgebern fi,ir dic bei ilurerr llcschtrliiglcrr trz*.
vom Versichc'rullgsträgcr ftir Ilcschäftigtc \,ou
Arbeitgcbern. rlic nit:ht melr als zchrr llcschäIiiglc
habcn. die reg,:lmäßig nrindcstcns nr anz.ig Stunden
ün Monat tälig slnd. ausgcstclh.
2.1:-ür die Ausstellunlt dcr Wahlaus*'cisc auf Antrar:
gilt folgendes:
2,1 . A.nträgc wcr<ie, r tlni nrbeitgeber ausge stellt.
2.2 Fttr BeschAftigle in lletrieben bis z:tr l0

l3eschäftigten Personen, die bei den in
Abschnitt I genannten Versichemngsträgenr
wahlbcrechtigt sind und bis ztun 6. Mai 1999
noch keinen Wahlausrveis erhalten haben. kann
dic Ausstellung eincs Wahlauslvciscs bei dcr
zuständigen Stellc bcantragt rvcrden.

IV. AuslcgungderVorschlagslisten

Absclrilien der zugelassenen Vorschlagslisten liegen
in der Zeit vom 06.0d.99 bis zum 26. Mai 1999 in
dcn fü slhäflsrärunen dcs Versicherun gsträ gcrs. se incr
S e k t i o n ,  B e z i r k s v e r w a l t u n g e n  u n d
Landesgeschäf tss te l len  so tv ie  be i  den
Versicherungsärntern im Zuständigeitsbereich des
Versichcrungsträgers aus.

Für den I.andkreis Ilavelland liegcn dic
Vorschlagslistcn irn i Iauptgebäudc. I'�latz- dcr lrreiheit
\ ,  L4712 Rathonow aus.

V. Auskunft

Auskunft über die Durchführung der Wahlen und die
Vorausselzungen für die Ausilbung des Wahlrechts
ertcilen das Versicherungsamt sowie dic
Versicherungsträger und die bei ihnen bestehenden
Wahlausschüssc.

SozialamWersichcmngsamt Landkreis Havelland.
' I ' e l .  

03385/551318

Rathenorv, den 22.03.99

Versichemngsamt : Landkreis l{avellzrnd

e ' !
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Anlage 2 - Anlage zur Satzung zur Durchführung
des Rettungsdienstes im Landkreis Havelland

G e b ü h r e n t a r i f

l. Krankentransportwagen

Die Grundgebühr für den Einsatz des Krankentransport-
wasens im Bereich des Landkreises Havelland mit einer
Fahrleistung bis zu l0 km beträgt

2. Rettungstransportwagen

217,30 DM

Die Gebühr für den Einsatz des Rettungstransportwagens
irn Bereich des Landkreises Havelland beträst

göt,:o uvr

3. Notarztfahrzeug

Die Gebühr für den Einsatz des Notarzteinsatzfahrzeuges
im Bereich des Landkreises Havelland beträet

:is,ro nvr

4. Notarztbetrieb

Die Gebühr für einen Notarzteinsatz im Bereich des Land-
kreises Havelland beträet 287,00 DM

Diese Gebähr wird als Zuschlas zur Gebühr unter Punkt
3 erhoben.

5. Kilorneterpau schale

Beirn Einsatz des Krankentransportwagens über 10 km
wird eine Kilometerpauschale ab 1 1. km und für jeden

\, bis zum Ende des betreffenden Einsatzes gefahrenen Ki-
lonreter erhoben und der entsprechenden Grundgebühr
hinzugerechnet.

Die Kilometerpauschale ab 1 l. km beträgt 3,00 DM

6. Sonstige Tarife

Die Gebühr für Bluttransporte, Transporte mit Gewebe-
proben, Arzneimitteln usw. je Fahrtkilometer der Hin-
und Rückfahrt beträst 3,00 DM

7. Wartezuschlag

Der Wartezuschlag bezieht sich auf den Einsatz der Fahr-
zeuge cles Krankentransport- und Rettungsdienstes für
Wartezeiten von mehr als l5 Minuten und für.jede ange-
fängene Vieftelstunde. Er beträgt

20,00 DM

8. Reinigungszuschlag

Der Zuschlag für die Reinigung der Fahrzeuge bei beson-
derer Verschrnutzung beträgt 50.00 Dvr

9. Desinfektion

Nach Beforderung von infektiösen Kranken wird für die
Desinfektion der Fahrzeuse ein Zuschlae erhoben. Die-

ser beträgt 50.00 DM
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Anlage 3 - Anlage ztrr Allgemeinverfügungzur Bestimmung des Fahrweges nach GGVS

2.3.1 Zum Negativnetz gehören folgende Straßen, die gemäß S 42 Abs. 7 StVO mit dem Hinweiszeichen 354 (Wasser
schutzsebiet) beschildert sind:

d

\4

0.000 - r.723 Landesgrenze Berlin - L 20

Elstal - Olympisches Dorf

Elstal - Bahnüberführune

7.749 - 5.000

0.042 - 0.450

Bs  1  640

B 188 |  040

0.010 - 0.321 Paulinenaue - OL Pessin

5,205 - Rathenow - Neufriedrichsdorf

1,000

1,300

- Rathenow

0 ,150  - Rathenow - L 96

6.200 - 7.440 Hohennauen - Rhinow

6"650 - 9.400 Döberitz, OT Gapel - Premnitz

4.900 - 1.701 Seeburg - B 5

0.039 - 4.400 B 5 - Falkensee

ry9ry,00!
4,573 -  1 ,349

Landesgrenze Berlin - Falkensee

Gewerbegebiet Rosengarten - Pausin

L T 6 050 0,400 - 0,000 OL Pausin

1,250 - 2,350

5,677 -

OL Bredow

I OL Brieselang

1 5 0

090

200

5,41g -  6 , f i1 Nauen - Markee

L 8 6 0.000 - 1.200 I Ketzin. Werdersche Straße - Havelfähre
t _ _ _

L t 7 1.000 -  1 .500

L 9 8 080 6"000 - 8.272

6,000 - 6.244 Rathenow

L 9 6 1 1 0

070

0,000 - 0,400 i Knoten L 96lL 97

L 9 6
i -

t ,st_O_ l9oo _ l:!1.!t Knoten L e6/L e,63
1 75n -  6  ?69.  l ' l * ^R. ' , ' . .1  i ^Lo  T  OÄ

I
L 9 7

t--
K H V L l  i

i

030 3,7:0 6;391 
_ 

Großwudicke - L.96

I  w r . r . . i ^ r f - l  t ÄWansdorf - L l6

K H V L 2  i
-f-

I
l ,K H V L 6  I  O 8 O

K H V L T

O E P a u s i n - L 1 6

L  t 6 l  I  0 1 0

0 1 0

020

0 1 0

I
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